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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.10.1973

Norm

ABGB §1489 IIA

ASVG §114

GmbHG §25

Rechtssatz

Beginn der Verjährung des Ersatzanspruches des SVT gegen den Geschäftsführer einer GmbH, der einbehaltene

Dienstnehmerbeiträge zur Sozialversicherung vorsätzlich nicht abführte (unabhängig von der Einbringlichkeit der

Beitragsschuld bei der GmbH und von der strafgerichtlichen Verurteilung des Geschäftsführers nach § 114 ASVG) bei

Kenntnis des SVT von Schadenseintritt und Person des Schädigers.
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